
Bleiben Sie einfach für immer. 
DURCH IHR TESTAMENT FÜR DEN GLAUBEN.



Liebe Leserin, lieber Leser,

im Leben ist unser Blick meist nach vorn gerichtet. Wir arbeiten und 
engagieren uns und ho�en, dass unsere Mühen Früchte tragen. Dass 
daraus etwas entsteht, das unserem Leben einen Sinn gibt. Nur gelegent-
lich schauen wir zurück und fragen uns: Was davon bleibt? Wem vertraue 
ich an, was ich gescha�en habe? Wer setzt mein Lebenswerk fort?

Eine verbindliche Antwort bleiben wir uns o� lange schuldig. Erstens, 
weil wir den Gedanken an unser eigenes Lebensende gerne verdrängen. 
Zweitens, weil wir den formalen Aufwand für ein Testament scheuen. 
Und so kommt es, dass viele es den geltenden Gesetzen überlassen, was 
mit ihrem Erbe geschieht.

Mit dieser Broschüre möchte ich Sie ermutigen, die Zukun� selbst in 
die Hand zu nehmen. Nutzen Sie die Chance, Ihren Glauben weiterzu-
geben und das zu erhalten, was Ihnen wichtig ist – mit einem individu-
ell verfassten Testament. Darin können Sie Ihre Nächsten genauso be-
denken wie eine Organisation oder Sti�ung, die Ihnen nahe steht. 

Wir von missio München machen Ihnen zahlreiche Angebote, wie Sie 
über Ihr eigenes Leben hinaus Gutes bewirken können. Vor allem aber 
möchten wir Sie unterstützen, Ihren letzten Willen so zu formulieren, 
wie Sie leben: nach vorn gerichtet im Glauben an Gott und eine gerech-
te Welt.

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, welche Möglichkeiten der Tes-
tamentsgestaltung es gibt. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich dazu 
entscheiden würden, für immer ein Teil unserer Gemeinscha� zu blei-
ben.
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„Das einzig Wichtige im 
Leben sind die Spuren der 
Liebe, die wir hinterlassen, 
wenn wir weggehen.“
 Albert Schweitzer



Ihr Erbe kann Berge versetzen.

Die Welt ist in Unruhe: Naturkatastrophen nehmen zu, Kriege dauern immer länger, Flucht und Vertrei-
bung sind an der Tagesordnung. Umso wichtiger ist unser weltumspannendes Netzwerk der Hilfe.   
Zu seiner Stärkung und Sicherung sind wir auf Ihre Spenden angewiesen. 

Mit einer Schenkung, einer Erbscha� oder einem Vermächtnis geben Sie auch Ihren Hinterbliebenen in 
Afrika, Asien und Ozeanien neue Ho�nung. Einige Erblasserinnen und Erblasser entscheiden sich z. B., 
missio München mit einem Haus, einem Grundstück oder Schmuck zu bedenken. Andere hinterlassen 
uns ganz einfach Geld beträge. 

Wie die Mittel verwendet werden, bestimmt allein Ihr letzter Wille. So können Sie unser Missionswerk   
in seiner Gesamtheit oder ganz gezielt bestimmte Projekte und Regionen fördern. Gut zu wissen: 
 Zweckungebundene Mittel helfen am meisten. Sie geben uns langfristige Planungssicherheit und mehr 
Handlungsspielraum in akuten Notsituationen. Doch egal, wie Sie sich auch entscheiden: Sicher ist, dass 
jeder Euro direkt und zu einhundert Prozent in unsere Arbeit �ießt – ohne Abzug von Erbscha�ssteuern, 
die bei gemeinnützigen Organisationen entfallen. 

Ebenso können Sie selbstverständlich die Sti�ung ecclesia mundi, die missio-Fördersti�ung, in Ihrem 
Testament berücksichtigen. Auf diese Weise bleibt Ihr Vermögen sogar auf Dauer erhalten. Es steigert das 
Sti�ungskapital und damit die jährlichen Erträge, mit denen wir unsere vielfältigen Projekte �nanzieren. 
Für eine tatkrä�ige  Weltkirche von morgen.

„missio München ist für uns eine Brücke, die  
Grenzen überwindet! Ich bin sehr glücklich über  
die Unterstützung pastoraler Projekte in 
meiner Diözese. Möge Gott missio und allen 
Spenderinnen und Spendern weiterhin 
seinen Segen schenken für das, was sie  
für die Weltkirche leisten.“       
          S.E. Bischof Michael Msongazila, Musoma, Tansania 

MIT EINEM STIFTUNGSFONDS WEITERWIRKEN

Der Pfarrhausfrau Anni Klier aus der Oberpfalz war die Mission zeitlebens ein großes 
Anliegen. Lange unterstützte sie die Arbeit eines brasilianischen Bischofs. Aber auch Afrika 
stand in ihrem Fokus. Nun trägt ein Stiftungsfonds ihren Namen – gegründet aus ihrem 
Nachlass unter dem Dach der missio-Stiftung ecclesia mundi. Viele Generationen von 
Missionarinnen und Missionaren werden das Erbe dieser engagierten Frau weitergeben. 
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Was ist der Unterschied zwischen Erbschaft und Vermächtnis?
Im allgemeinen Sprachgebrauch werden „vererben“ und „vermachen“ o� synonym 
gebraucht, juristisch sind dies aber zwei sehr unterschiedliche Dinge. Im deutschen 
Erbrecht wird das gesamte Vermögen des Erblassers „vererbt“. Der Erbe tritt 
 unmittelbar und automatisch die Rechtsnachfolge des Verstorbenen an und über-
nimmt damit all dessen Rechte und P�ichten – auch Schulden.

Wollen Sie aber jemandem, der rechtlich kein Erbe ist, einen Gegenstand oder 
einen bestimmten Geldbetrag zukommen lassen, so können Sie ihm den Gegen-
stand bzw. Geldbetrag  „vermachen“. Die Person (oder Organisation) wird dann 
allerdings nicht mit dem Erbfall unmittelbar Rechtsträger des vermachten Gegen-
standes, sie erhält nur einen Anspruch gegen den Erben, ihr den vermachten 
Gegenstand zu übertragen. 

Was kann vermacht werden?
Als Vermächtnis kommt all das in Betracht, was auch Gegenstand eines Anspruchs 
sein kann. Der Erblasser kann über ein Vermächtnis daher nicht nur Eigentum 
oder Geldbeträge vermachen, sondern auch Nutzungsrechte, Nießbrauch, 
 Wohnrechte, Renten etc.

Was ist im Testament festzulegen, wenn sich jemand für ein Vermächtnis   ent-
scheidet? 
Bei der Ausgestaltung des Testaments sollten Sie zunächst immer bestimmen,   
wer Erbe werden soll. Wollen Sie darüber hinaus bestimmten Personen oder 
 Organisationen etwas vermachen, so ist es wichtig, genau festzulegen, welche 
Person/Organisation welchen Gegenstand bzw. Geldbetrag vermächtnisweise 
erhalten soll. Wegen der deutlichen Unterschiede zwischen Erbscha� und 
 Vermächtnis sollten Sie dabei auf eine exakte Wortwahl achten. 

Worauf ist bei beim Vererben bzw. bei einem Vermächtnis noch zu achten?
Beim Vererben sind das P�ichtteilsrecht der Nachkommen sowie erbscha�ssteu-
erliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Zukün�ige Streitigkeiten können nur 
dann vermieden werden, wenn es bei der Testamentsgestaltung auch für unvorher-
sehbare Situationen klare Regelungen gibt. Es bietet sich beispielsweise an, für 
den Fall, dass der benannte Erbe oder Vermächtnisnehmer verstirbt, einen 
 Ersatzerben oder Ersatzvermächtnisnehmer zu bestimmen. Um diesen Anforde-
rungen gerecht zu werden, sollte gerade bei größeren Vermögen die Nachfolge-
planung nie ohne rechtliche Beratung erfolgen. Dies gilt beim Vererben und bei 
einem Vermächtnis gleichermaßen.

„Das Vermächtnis ist eine sehr häu�ge Gestaltungsform, da sie den großen Vorteil 
bietet, dem Begünstigten einen Vermögensgegenstand oder Geldbetrag zukommen 
zu lassen, ohne ihm auch die Verantwortung für den Nachlass aufzubürden. Im 
Gegensatz zum Erben muss der Vermächtnisnehmer nämlich weder den Nachlass 
verwalten noch ha�et er – oder sie – für Nachlassverbindlich keiten. Gerade wegen 
dieses Vorteils werden immer häu�ger gemeinnützige Organisationen wie auch 
missio München als Vermächtnisnehmer benannt.“  

Erbschaft oder Vermächtnis

Antworten auf wichtige  
Fragen dazu von  
Rechtsanwalt  
Dr. Christian Fackler,  
der missio München seit 
vielen Jahren in juristi-
schen Angelegenheiten 
berät: 

„Was ihr dem geringsten meiner Brüder  
getan habt, das habt ihr mir getan.“  
                                                        (Mt 25,3)
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